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Vertretungsmacht, Art. 19 Abs. 1 UZK  

Offenkundigkeitsprinzip: Der Zollvertreter muss ggü. 
den Zollbehörden angeben, dass er für Rechnung der 
vertretenen Person handelt und ob es sich um eine 
direkte oder indirekte Stellvertretung handelt. 

d.h. verdeckte Stellvertretung unzulässig 

Nicht erforderlich: ausdrückliche Erklärung 
des Vertreters. „Erklärung durch Handlung“ 
(konkludent) ausreichend. Durch Auslegung 
zu ermieln. 

Keine nachträgliche Heilung möglich!  Nö�g: Benennung des iden�fizierbaren Ver-
tretenen. Keine Vertretung eines Anonymus. 

bei Zweifeln:  Nichtvorliegen von Stellvertretung, d.h. Handeln 
im eigenen Namen und für eigene Rechnung

„im fremden Namen“ 
spricht für direkte 
Vertretung 

Merke: Auch die indirekte Stellvertretung 
(im eigenen Namen, aber für fremde 
Rechnung) muss als Stellvertretung 

offengelegt werden! 

Nö�g: ausdrückliche Aussage darüber, ob 
direkte oder indirekte Vertretung gegeben ist.  

„für fremde Rechnung“ 
spricht für indirekte 
Vertretung 

Auslegung
zivilrechtliche Grundsätze des Geschä�s für den, 
den es angeht (Bargeschä�e des täglichen Lebens), 
wohl auf konkludente Zollanmeldungen entspre-
chend anwendbar

Abgabenrisiko beim Vertreter (z.B. Zolldienstleis-
ter); insbes. wenn kein VSt-Abzug bzgl. EUSt

Risiko
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Carrierboard für Einpla�nencomputer
(ohne Gehäuse)

Jede Anführung einer Ware in einer Posion gilt auch für die unvollständige oder unfer�ge Ware, wenn sie im vorliegenden Zustand die 
wesentlichen Beschaffenheitsmerkmale der vollständigen oder fer�gen Ware hat.
Im unten aufgezeigten Fall wird ein Carrierboard zu einem Kunden in ein Dri�land verkau . Der Kunde bestellt kurz darauf noch ein 
Kunststoffgehäuse für dieses Carrierboard. Da das Carrierboard als „vollständig“ angemeldet wurde, können weitere Waren, die nicht im 
Umfang der ursprünglichen Lieferung enthalten waren, auch nicht als „Teil von …“ angemeldet werden. Dies ist aber möglich für
Ersatzteile, welche zum Carrierboard gehörten. Das Prüfschema zur Anm. 2 b in Abschn. XVI und Kapitel 90 ist zu beachten.

Gehäuse für Einpla�nencomputer
(aus Kunststoff)

• gedruckte Schaltung mit allen not-
wendigen akven und passiven Bau-
elementen

• unferg, da kein Gehäuse
• wesentliche Beschaffenheitsmerkmale  

vorhanden

AV 2 a S. 1

8471 80 00
Einheiten von automaschen 

Datenverarbeitungsmaschinen

Teil von 8471 nach 8473?

3926 90 97
Andere Ware aus Kunststoff

AV 2 a S. 1, Beispiel „Carrierboard ohne Gehäuse“
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Ablauf des Zollverfahrens der Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr  

Zollstelle  

• Überprüfung der Zollanmeldung
• Vorlage weiterer Unterlagen, Art. 170 UZK  

NUW

Zollanmeldung, 
Art. 158, 162 ff. UZK

❶

Anmelder

❷

❸
Annahme der Zollanmeldung, 
Art. 172 UZK

❹

❺

❺bis❶zollamtliche Überwachung (Art. 134 UZK) von 

Überlassung zum zollrechtlich freien 
Verkehr, Art. 201 UZK: 
• Erhebung fälliger Einfuhrabga-

ben,
• Erhebung sons�ger Abgaben, 
• Beachtung handelspoli�scher 

Maßnahmen, 
• Erfüllung anderer Formalitäten 

(Art. 5 Nr. 8 UZK).  

• Gestellung der NUW, Art. 172, 139 UZK
• Beschau der Waren, Art. 140 UZK

Entstehung der 
Zollschuld, Art. 77 
Abs. 2 UZK

Statuswechsel: NUW werden 
zu UW, Art. 201 Abs. 3 UZK. 

Hinweis: keine Bewilligung 
erforderlich, da keine Nennung 
in Art. 211 Abs. 1 UZK

Hinweis: Auch bei der Endver-
wendung liegt eine Überlas-
sung zum zollrechtlich freien 
Verkehr vor! 
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Zolllagerverfahren

Anmeldung zur 
Überführung in 
das Zolllager-

verfahren 

Erledigung 
Zolllager-
verfahren 

Einlagerung in 
die als Zolllager 

genehmigten 
Räume

Begriff: Zollverfahren, welches die Überführung von NUW zur Lagerung in einem Zolllager nach deren Verbringen in das Zollgebiet der Union 
zum Gegenstand hat. 

Warenerfassung 
der eingeführten
Waren durch die 

Zollstelle 

Waren aus akver 
Veredelung oder 
vorübergehender 

Verwendung

unbefristete 
Lagerung

unverzüglicher 
Transport (ohne 
Förmlichkeiten)

übliche Behandlungen, akve Veredelung, 
Endverwendung, vorübergehendes En�ernen

Austausch durch Ersatz-
waren (UW) nach Bewilli-
gung möglich, Art. 223 
Abs. 1 und 2 Buchst. a UZK

Zollverfahren

Wiederausfuhr

Zerstörung 

Art. 77 UZK: 
Zollschuld bei 
Überlassung zum 
freien Verkehr 

Art. 79 Abs. 1 Buchst. a UZK: Zollschuld bei 
Entziehung aus zollamtlicher Überwachung; 
Zollschuldner: Verpflichteter nach Art. 242 
Abs. 1 und 2, 79 Abs. 3 UZK

Bewilligungsantrag 
Zolllager

Hinweis: Beförderung von in ein Zolllager übergeführten 
Waren innerhalb des Zollgebiets ist unter den Bedingungen 
der Art. 219 UZK i.V.m. Art. 179 Abs. 3 und 4 UZK-DA zulässig. 

vorübergehendes En�er-
nen nach Bewilligung 
möglich, Art. 240 Abs. 3 
UZK
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Ablauf des Ausfuhrverfahrens

Vorabanmeldung, Art. 263 UZK in Gestalt (i) elektronischer 
Zollanmeldung (Art. 269, 158, 162 UZK; da Zollverfahren 
nach Art. 5 Nr. 16 UZK); (ii) einer Wiederausfuhranmeldung 
(Art. 270 UZK) oder (iii) einer summarischen Ausgangsanmel-
dung (Art. 271 UZK)   

Eröffnung des Ausfuhrverfahrens (Ausfuhrzollstelle)  

Risikoanalyse (Art. 264 UZK, Art. 328 UZK-DVO (IA)): 
• mi�els So�warelösungen unter Berücksich�gung sämtli-

cher risikobezogener Informa�onen (auch anderer Be-
hörden, z.B. BAFA), Prüfung Ausfuhrbeschränkungen

• Verwendung von Codierungen
• sämtliche Maßnahmen nach Art. 46 UZK: z.B. Beschau 

und Entnahme von Proben 

Beförderung der Waren   

• 2. Gestellung unter Angabe der MRN (Art. 267 UZK, 
Art. 332 UZK-DVO (IA)); Nämlichkeitsprüfung   

• Überlassung der Waren zum Ausgang 
• tatsächliches Verbringen aus dem Zollgebiet, Unterrich-

tung durch Beförderer (Art. 332 Abs. 5 UZK-DVO (IA))
• Ausgangszollstelle informiert Ausfuhrzollstelle;
• Erstellung Ausgangsvermerk durch Ausfuhrzollstelle 

(Art. 334 UZK-DVO (IA))

1. Gestellung der Waren, Art. 172 Abs. 1 UZK

erforderliche Unterlagen, Art. 163 UZK 

Beendigung des Ausfuhrverfahrens (Ausgangszollstelle)   

fehlende Unterrichtung über Ausgang (90 Tage nach 
Warenüberlassung zur Ausfuhr)   

Suchverfahren gem. Art. 335 UZK-DVO (IA) 

Zollstelle, die für (i) Ansässigkeitsort des Ausführers oder 
(ii) Ort des Verpackens und Verladens zuständig ist 

• Überlassung der Waren in das Verfahren 
• Mi�eilung der Daten der Ausfuhranmeldung an die Aus-

gangszollstelle; Erzeugung einer MRN 

• zollamtliche Überwachung, Art. 267 UZK  


